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Vorwort

Das Einheitliche Patentgericht kommt. Während der Entstehung dieser Arbeit
war lange offen, ob diese letztlich ihren Platz in der Abteilung für rechtshistori-
sche Studien finden würde oder mit Abschluss die Besetzung der ersten Richter-
stellen in Aussicht steht. Bei aller Kritik, die gegen das EPG und das Einheits-
patent vorgebracht wurde, ist es so jedenfalls erfreulich, dass die Arbeit nun
hoffentlich auch für die Praxis interessant ist. Mit dieser möchte ich einen Beitrag
zu der Frage leisten, welche Gestalt das Europäische Patent vor dem EPG an-
nimmt, wenn diesem keine einheitliche Wirkung verliehen wurde.

Die Arbeit wurde im März 2022 als Dissertation von der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth angenommen.
Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand Juni 2022.

Ich möchte allen einen Dank aussprechen, ohne die diese Arbeit so nicht
entstanden wäre. Hierzu gehört zunächst Dr. Thomas Bopp für seinen zielfüh-
renden Hinweis auf das EPG während der Themensuche.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M.
(NYU), für die Annahme und engagierte Begleitung der Promotion sowie die
überaus zügige Erstellung des Erstgutachtens. Frau Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.
(UNSW), danke ich für die Übernahme und ebenfalls zügige Erstellung des
Zweitgutachtens.

Ein weiterer Dank geht an das Max-Planck-Institut für Innovation und Wett-
bewerb, zu dessen hervorragenden Bibliothek ich während meiner Promotions-
zeit als Gast Zutritt hatte, insbesondere dort Dr. Matthias Lamping für die Über-
nahme der Betreuung.

Unter allen, die mich während dieser Zeit begleitet haben, danke ich Philipp
Altmann und Robert Henze, deren Anteilnahme an der Promotion bis in die
Verteidigung reichte. Meinem Vater Dr. Gunther Carl danke ich für die Durch-
sicht des Manuskripts. Ein besonderer Dank geht an Dr. Michael Bergschneider
für die bereichernde wie erheiternde Promotionszeit in und außerhalb der Bi-
bliothek.

Abschließend möchte ich mich besonders herzlich bei meinen Eltern Birgit
Carl und Gunther Carl bedanken, deren Zuspruch und bedingungslose Unter-
stützung mir immer ein unschätzbarer Rückhalt sind. Euch widme ich diese Ar-
beit.

München, im Juli 2022 Jacob Carl
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Einleitung

A. Einführung in die Problematik und Forschungsfrage

Nach langen Bemühungen um eine Vereinheitlichung des europäischen Patent-
systems kam es mit dem Übereinkommen über die Errichtung eines Einheitlichen
Patentgerichts (EPGÜ)1 zu einem Durchbruch. Das EPGÜ bildet zusammen mit
dem Übereinkommen von der Patentverordnung (EPatVO)2 sowie der dazuge-
hörigen Sprachenverordnung (EPatÜbersVO)3 das „Europäische Patentpaket“4,
welches die Probleme in der Durchsetzung Europäischer Patente beheben soll.
Diese liegen in der Konzeption des Europäischen Patents als „Bündelpatent“, der
damit verbundenen parallelen Anwendung verschiedener Rechtsordnungen so-
wie der praktischen Unmöglichkeit eine gemeinsame Entscheidung über alle
Teile des Bündelpatents, in allen von der Verletzung betroffenen Staaten, her-
beizuführen.5 Ein einheitlicher Patentschutz für Europa6 soll nun dieses frag-
mentierte System der Rechtsdurchsetzung ersetzen.

Grundlage für den einheitlichen Patentschutz ist das Europäische Patent.
Dem Patentinhaber wird nunmehr die Möglichkeit gegeben, seinen Europäi-
schen Patenten auf Antrag eine einheitliche Wirkung auf Grundlage der EPatVO
verleihen zu lassen, welche durch das EPA eingetragen wird.7 Voraussetzung für
das Entstehen der einheitlichen Wirkung ist gem. Art. 3 Abs. 1 EPatVO, dass das
Europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mit-
gliedstaaten erteilt worden ist. Es gilt gem. Art. 3 Abs. 3 EPatVO in dem Umfang,
in dem das zugrunde liegende Europäische Patent für nichtig erklärt oder be-
schränkt wurde, als nicht entstanden. Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen,
dass nach der Eintragung der einheitlichen Wirkung die Wirkung des klassischen

1 Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (ABl. Nr. C 175/1 v. 20.06.2013).
2 Verordnung (EU) 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-

zember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. Nr. L 361/1 v. 31.12.2012).

3 Verordnung (EU) 1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärk-
ten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick
auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (ABl. Nr. L 361/98 v. 31.12.2012).

4 Kircher in: Bopp/Kircher, Europäischer Patentprozess, § 1 Rn. 1 Fn. 2.
5 Kap. 2.B.II.
6 Erw. 1, 3, 4, 7, 27 EPatVO; Erw. 4 EPGÜ.
7 Vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a), g) h) EPatVO. Wirksam wird dies am Tag der Veröffentlichung

im Europäischen Patentblatt, Art. 4 Abs. 1 EPatVO.
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Europäischen Patents als nationales Patent auf ihrem Hoheitsgebiet als nicht
eingetreten gilt, Art. 4 Abs. 2 EPatVO. Das EPA erteilt damit kein einheitliches
Schutzrecht im Auftrag der Union (Delegationsansatz). Stattdessen erteilt das
EPA weiterhin Europäische Patente, welchen sodann die einheitliche Wirkung
verliehen wird (Transformationsansatz).8 Dieses Europäische Patent, welchem
nun über die eben genannten Regelungen einheitliche Wirkung in den teilneh-
menden Mitgliedstaaten zukommt, wird von der Verordnung als „Europäisches
Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet, Art. 2 lit. c) EPatVO. Im Folgen-
den wird der Begriff des Einheitspatents verwendet.

Um die einheitliche Wirkung sicherzustellen wird das Einheitliche Patentge-
richt (EPG) als gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten errichtet.9 Die
Verleihung einheitlicher Wirkung ist jedoch nicht Voraussetzung dafür, dass Eu-
ropäische Patente vor dem EPG verhandelt werden können. Dieses wird nicht
nur für das neu geschaffene Einheitspatent zuständig sein, sondern auch für
klassische Europäische Patente.10 Das Europäische Patent wird in das neue Ein-
heitliche Patentsystem integriert – nur ohne die Verleihung einheitlicher Wir-
kung. Hier setzt die vorliegende Arbeit an und stellt die Frage, was dies für das
Europäische Patent bedeutet. Es wird vorgeschlagen, dass aus dem Bündel von-
einander unabhängiger Schutzrechte ein in ihrem Schicksal verbundenes Netz-
werk mehrerer Schutzrechte11 entsteht. Die Effekte, welche der Verleihung ein-
heitlicher Wirkung zugesprochen werden, werden in weiten Teilen im Einheitli-
chen Patentsystem auch durch dieses Netzwerk verbundener Schutzrechte ver-
wirklicht. Solange das Europäische Patent für ebenso viele Mitgliedstaaten ein-
getragen ist, wie ein zu vergleichendes Einheitspatent, erreicht der verliehene
Rechtsschutz damit weitestgehend dasselbe Maß. Grundlage dieser Hypothese
ist, dass die Rechtsumwelt, welche für das Einheitspatent geschaffen wurde, die-
selbe ist, in welche auch das Europäische Patent integriert wird.

Um sich dieser Hypothese zu nähern, ist zunächst ein Blick darauf zu werfen,
was die Verleihung einheitlicher Wirkung für das Europäische Patent bedeutet.
Das Einheitspatent ist kein klassisches autonomes Unionsschutzrecht, sondern
baut auf dem Europäischen Patent auf. Das Europäische Patent ist im Ausgangs-
punkt ein Bündel voneinander unabhängiger Schutzrechte, welches über die Ver-
leihung der einheitlichen Wirkung zu einem „Europäischen Patent mit einheit-
licher Wirkung“ wird. Über die Rechtsnatur dieses neu geschaffenen Patents
besteht indessen große Unsicherheit.12 Aufgrund der komplexen ineinander ver-

8 Lamping in: Europäisches Immaterialgüterrecht, S. 464, 472; Jaeger, IIC 2012, 286, 291;
Jaeger, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit (2013), S. 669 f.

9 Erw. 9, 25 EPatVO. Näher zum Aufbau des Gerichts Kap. 3.A.I.
10 Die Patentinhaber haben jedoch die Möglichkeit von einem Opt-out gem. Art. 83 Abs. 3

EPGÜ Gebrauch zu machen und ihre Europäischen Patente aus dem neuen System heraus-
zuhalten.

11 Vgl. zum EPLA „set of interlinked rights“ Ullrich in: Lamping/Ullrich, The Impact of
Brexit, MPI Research Paper No. 18-20, S. 35 Fn. 34.

12 Lamping in: Europäisches Immaterialgüterrecht, S. 464, 492.
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schränkten Regelungssystematik wird diesem ein hybrider Rechtscharakter13 zu-
gesprochen, anderenorts wird das Einheitspatent als einheitliches Unionsschutz-
recht trotz Verweisungen in das EPGÜ als nationalem Recht interpretiert14 bzw.
als ein einheitliches Unionsschutzrecht welches sich die EPGÜ Vorschriften in-
korporierend einverleibt15. Wieder andere sehen in diesem „kein eigenständiges
Schutzrecht, sondern lediglich eine Vereinheitlichung der Einzelpatente“16. An-
dere beschreiben die Verleihung einheitlicher Wirkung damit, dass das Europä-
ische Bündelpatent hiermit „verschmolzen“17 bzw. „zusammengeschweißt“18

werden könnte. Anschaulich nehmen manche Stimmen in der Literatur die Re-
gelungssystematik zum Anlass, die entstandene Schöpfung mit allerhand Misch-
und Phantasiewesen zu vergleichen.19 Dabei ist insgesamt unklar, ob das Euro-
päische Patent als solches erlischt und im Einheitspatent als einem neuen Rechts-
titel aufgeht oder ob das Bündel Europäischer Patente als Fundament bestehen
bleibt.20 Letztlich wird es dem EuGH zukommen, eigenständig über die Rechts-
natur des Einheitspatents zu entscheiden.21 Aufgrund der fehlenden konkreten
Bestimmung über die Rechtsnatur des Einheitspatents, wird dem EuGH nichts

13 Drexl in: MüKo/Internationales Privatrecht, Art. 8 Rom II-VO Rn. 153; Eck, GRUR
Int. 2014, 114, 115; Müller-Stoy/Paschold, GRUR Int. 2013, 646, 647; Ohly, ZGE 2012, 419,
431; „Zwitter“ Lamping in: Europäisches Immaterialgüterrecht, S. 464, 473.

14 Hansen, Internationale Zuständigkeit (2018), S. 136; Haedicke, GRUR Int. 2013, 609,
611; McGuire, Mitt. 2015, 537, 539.

15 Tilmann in: Tilmann/Plassmann, UPP, Art. 5 EPEU Reg. Rn. 15, 19; Ullrich in: Lam-
ping/Ullrich, The Impact of Brexit, MPI Research Paper No. 18-20, S. 105; Ullrich, ERA
Forum 2013, 589, 602; Lux in: Bopp/Kircher, Europäischer Patentprozess, § 3 Rn. 19.

16 Jaeger, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit (2013), S. 628.
17 McGuire, Mitt. 2015, 537, 539; Ullrich, EuGH und EPG im europäischen Patentschutz-

system, MPI Research Paper No. 8, S. 21.
18 Ohly, ZGE 2012, 419, 425; Müller-Stoy/Paschold, GRUR Int. 2013, 646, 647 f. überle-

gen zwischen „verschmelzen“ und „verschweißen“.
19 „Seltsames Wesen“, „Bosch-Patent“ im Anklang an Hieronymus Bosch, bekannt für

seine eigenartig „zusammengewürfelten Kreaturen“ Jaeger, EuZW 2013, 15, 16, 17; „Chi-
märe“ Galloux zitiert bei Ullrich, Select from within the System, MPI Research Paper
No. 12-11, 2012, S. 25; „Maultier“ Ullrich, EuGH und EPG im europäischen Patentschutz-
system, MPI Research Paper No. 8, S. 34; „Zwitter“ Lamping in: Europäisches Immaterial-
güterrecht, S. 464, 473; „strange Puzzle“ diCataldo in: Luci e ombre del nuovo sistema, S. 27,
36; im Hinblick auf die Natur des EPGÜ: „chameleon entity“ Tilmann, GRUR Int. 2016, 409,
410; „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ Ullrich in: Lamping/Ullrich, The Impact of Brexit, MPI
Research Paper No. 18-20, S. 47 Fn. 89; bezüglich der entstehenden Fragmentierung des eu-
ropäischen Patentsystems „Monstrous, multi tentacular“ Ullrich, Harmonizing Patent Law,
MPI Research Paper No. 12-03, S. 58.

20 Für einen Weiterbestand und gegen ein „unwiederbringliches Verschmelzen der nati-
onalen Teile des Europäischen Patents“ Engelhard, Der Neuheitsbegriff des Europäischen
Patents mit einheitlicher Wirkung (2019), S. 120 f.; diese Problematik ist für Müller-Stoy/
Paschold, GRUR Int. 2013, 646, 647 f. der Anlass zwischen „verschweißen“ und „ver-
schmolzen“ zu unterscheiden.

21 Ohly, ZGE 2012, 419, 432 f.


